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Aufgaben 
des

Sozialamtes 
der Stadt Melle



...................
Leistungen nach dem SGB XII

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

• Soziale Hilfen:

 Hilfe zum Lebensunterhalt

 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten 

 Hilfe in anderen Lebenslagen

 Hilfe zur Pflege



...................

Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung

Renteneintritts
alter erreicht

Leistung nach § 19 
Abs. 2 SGB XII

erwerbsgemindert

Notwendiger Lebensunterhalt kann nicht (ausreichend) 
aus eigenen Kräften und Mitteln bestritten werden

Keine Leistungen nach §
19 Abs. 2 SGB XII

nicht zeit- oder teilweise voll



...................
Wohngeld

• Wird als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss 
gewährt

• Hängt von Haushaltsmitgliedern, 
Gesamteinkommen und zuschussfähiger 
Miete/Belastung ab

• Einkommensgrenze des wohngeldrechtlichen 
Einkommens in Melle:

• 1 Personen Haushalt: 961,00 €

• 2 Personen Haushalt: 1.314,00 €



...................
Unterhaltsvorschuss

• Staatliche Leistung für Kinder von 
Alleinerziehenden

• Wird gewährt, wenn durch den 
unterhaltspflichtigen Elternteil kein Unterhalt 
gezahlt wird

• Aufgabenbereiche: Bewilligung und 
Inanspruchnahme des pflichtigen Elternteil



...................
Elterngeld

• Beratung zur Elternzeit

• Einkommensabhängig zwischen 300 € 
und 1.800 €

• Basiselterngeld
 Bis zur Vollendung des 14. Lebensmonat

 2-12 Monate je Elternteil (min. 2 Monate/max. 12 Monate)

• Elterngeld PLUS
 Doppelt so lange wie das Basiselterngeld

 Halb so hoch (Zuverdienst möglich)



...................

Leistungen nach dem 
Asylbewerbergesetz

Können erbracht 
werden als

Geldleistung
Sachleistung

Wertgutschein



...................

Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

• Leistungsberechtigt sind u.a. Asylantragsteller, die

 Eine Aufenthaltsgestattung haben

 Eine Duldung besitzen 

 Vollziehbar ausreisepflichtig sind

 Ehegatten/Lebenspartner oder

deren minderjährige Kinder



...................
Unterbringung Flüchtlinge

• Zuweisung über die Landesaufnahmebehörde

• Höhe der Flüchtlingszuweisung wird durch 
einen Quotenschlüssel geregelt

• Unterbringung in den Gemeinschaftsunter-
künften Neuenkirchen und Riemsloh

• Betreuung in den Gemeinschaftsunterkünften 
durch die Sozialarbeiterinnen der Diakonie

• Betreuung außerhalb der Gemeinschaftsunter-
künfte durch die Sozialarbeiterin der Caritas



...................
Versicherungsangelegenheiten

• Informationen und Beratung in 
Rentenangelegenheiten

• Annahme von Anträgen



...................

Leistung Fallzahlen*

Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung 392

Wohngeld 289

Unterhaltsvorschuss:

Anträge 148

Laufende Zahlungen 445

Hilfe zum Lebensunterhalt 92

Hilfe zur Pflege 17

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
(„Durchreisende“)

130

Hilfe in anderen Lebenslagen (Sozialbestattungen) 8

Elterngeld 598

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 67

*Stand 2020



...................

Mitarbeitende
• Amtsleitung: 1

• Sozialhilfe SGB XII: 5 (davon 1 anteilig im Bereich 
Asylbewerberleistungsgesetz, davon 1 anteilig im Bereich 
Unterhaltsvorschuss)

• Elterngeld: 3

• Unterhaltsvorschuss: 5 (davon 1 anteilig im Bereich der 
Sozialhilfe; davon 1 anteilig im Bereich Versicherungsleistungen)

• Versicherungsleistungen (Rentenberatung): 1

• Asylbewerberleistungsgesetz: 1 (anteilig auch im 
Bereich Sozialhilfe eingesetzt)

• Wohngeld: 3

• Mitarbeitende insgesamt: 17


